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P R E S S E M I T T E I L U N G
der RAL Gütegemeinschaft Flüssigboden e.V.

Güte- und Prüfbestimmungen 
sichern hohe Qualitätsmaßstäbe
Flüssigboden wird auf RAL-Basis definiert

LEIPZIG. Im Januar 2014 konnte sich Regine Thiedmann, Vorstandsvorsitzende der 

RAL-Gütegemeinschaft Flüssigboden e. V. Leipzig, mit einer freudigen Botschaft an 

die Mitglieder des Vereins und die interessierte Öffentlichkeit wenden: „Unsere gemein-

same Arbeit hatte Erfolg – die neuen Güte- und Prüfbestimmungen, wie sie im vorigen 

Jahr auf unserer Mitgliederversammlung verabschiedet wurden und als Entwurf dem 

RAL Institut für die Anhörung der Fach- und Verkehrskreise übergeben wurden, sind 

ohne eine Änderung im Wortlaut unseres Vorschlages nach dem Abschluss des öffent-

lichen Verfahrens angenommen worden.“ Dies zeuge, so die Vorstandsvorsitzende wei-

ter, von der zunehmenden Akzeptanz der Fachkompetenz der RAL Gütegemeinschaft 

Flüssigboden e. V. und dem Vertrauen der Fachleute in die bisher geleistete Arbeit.

Die Güte- und Prüfbestimmungen sind der Gradmesser auf dem Weg zum RAL-Güte-

zeichen 507. Und das gilt natürlich auch für die neuen Güte- und Prüfbestimmungen, 

die die alten aus dem Jahre 2009 nun abgelöst 

haben. Zu Beginn eines solchen öffentlichen 

Zulassungsverfahrens musste die Gütegemein-

schaft als Antragsteller den Entwurf der neuen 

Güte- und Prüfbestimmungen bei der RAL einrei-

chen. RAL bringt dann diesen Entwurf in einen 

Gliederungsrahmen und unterbreitet der Güte-

gemeinschaft Vorschläge für die zulässige End-

form. In dieser Phase werden mögliche kritischer 

Ergänzungen oder Änderungen, wie sie von den 

Fach- und Verkehrskreisen im Verlauf des o. g. 

öffentlichen Verfahrens eingebracht werden kön-

nen, eingepflegt. Zu den Verkehrskreisen gehö-

ren in diesem Fall die betroffenen Verbände der 

anbietenden Wirtschaft und der Anwender, die Verbände des Prüfwesens bis hin zu 

Ministerien und Fachämtern. Weitere staatliche Stellen und fachkundige Institutionen 

werden konsultiert, wenn deren Belange betroffen sind.

Im Januar 2014 sind die 
neuen Güte- und Prüfbe-
stimmungen Flüssigboden 
erschienen. Grafiken: RAL 
Gütegemeinschaft Flüssig-
boden
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Seit Januar 2014 gibt es nun diese neuen Güte- und Prüfbestimmungen für die Her-

stellung, den Transport und den Einbau von Flüssigboden nach RAL Gütezeichen 507. 

Diese ermöglichen es jeden Bauherren die Vorteile dieses neuen, vorteilhaften Verfah-

rens gezielt zu nutzen, ohne dabei das Risiko fehlender Transparenz und fehlender 

Maßstäbe zur Prüfung einer hochwertigen Qualität, hinnehmen zu müssen. Das vor 

etwa 17 Jahren entwickelte und seither eingesetzte Flüssigbodenverfahren und die 

Anforderungen an die Sicherung der Qualität seiner Anwendung wurde in Deutsch-

land von RAL mit dem RAL Gütezeichen 507 verbunden. RAL ist eine, bereits 1925 

in Berlin gegründete, unabhängige Institution zur Sicherung 

definierter hoher Qualitätsmaßstäbe. Die Einhaltung dieser 

Maßstäbe wird durch so genannte Gütezeichen ausgewie-

sen. Die Gütezeichen wurden durch RAL in Zusammenarbeit 

mit den themengebundenen RAL Gütegemeinschaften u. a. 

auch für das Flüssigbodenverfahren geschaffen. Vergeben 

werden die RAL Gütezeichen dann durch die für die einzelnen 

Themen zuständigen RAL Gütegemeinschaften. In diesen 

Gütegemeinschaften haben sich qualitäts-bewusste Auftrag-

geber, Planer, Wissenschaftler, Gutachter, Dienstleister und 

Hersteller zusammengeschlossen. Nur solche Unternehmen 

erhalten das Recht zur Führung des RAL Gütezeichens, die 

sich freiwillig den strengen RAL Güte- und Prüfbestimmungen unterwerfen. Die Einhal-

tung dieser Bestimmungen wird durch regelmäßige Eigen- und Fremdüberwachungen 

sichergestellt. Das RAL Gütezeichen 

steht für Verbraucherschutz in fast allen 

Lebensbereichen. Die Entscheidung 

für ein Produkt oder eine Dienstleistung 

fällt heutzutage immer schwerer. Denn 

das Angebot aus dem In- und Ausland 

nimmt ständig zu und gute Qualität ist 

von schlechter nicht immer schnell und 

leicht zu unterscheiden. Das RAL Güte-

zeichen bietet hier sichere Orientierung 

und Schutz vor einem teuren Missgriff. 

Wo es steht, können Verbraucher und 

Anwender – wie bei der Nutzung des 

Nahtlos und selbstverdichtend um-
schließt der Flüssigboden jegliche 
Bausysteme. Der Bodenaushub 
wird vor Ort verarbeitet und somit 
das Kreislaufwirtschaftsgesetz zu 
100% erfüllt. 

Flüssigenbogen wurde mit 
dem RAL Gütezeichen 507 
zertifiziert. 
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Flüssigbodenverfahrens – kompetentes Personal, Sicherheit und Schutz der Umwelt, 

Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit erwarten. Der bisherige Mehraufwen-

dungen der Baugrundgutachter und Planer bei Baugrunderkundung und Festlegung 

der baustellenspezifischen technologischen und Endeigenschaften werden Dank der 

einer erfolgreichen Umsetzung der mit dem Verfahren nutzbaren Lösungen um ein 

Vielfaches aufgewogen und kompen-

siert. Die Güte- und Prüfbestimmungen 

liefern dafür die notwendige Sicherheit 

durch transparente und objektiv prüf-

bare Prozesse.

Die Güte- und Prüfbestimmungen für 

Flüssigboden werden sich daher als 

Standartwerk schnell durchsetzen, wie 

es deren immer breitere Anwendung 

bereits erkennen lassen. Zum einen 

definieren sie den Begriff Flüssigbo-

den. Denn Flüssigboden laut buntem Prospekt oder schöner Werbung ist nämlich 

nicht gleich Flüssigboden im Sinne bodentypischer Eigenschaften. Einige Firmen er-

weisen sich hier als echte Trittbrettfahrer. Sie bieten Flüssigboden als angeblich eige-

ne Erfindung an, ohne jedoch das Qualitätsmanagement zu beherrschen und ohne 

bodentypisches Verhalten sicherstellen oder mit allen Bodenarten arbeiten zu können. 

Entscheidend für die Qualität und das Endergebnis auf der Baustelle sind nämlich die 

Eigenschaften des Flüssigbodens. Und diese werden entsprechend der neuen RAL 

Güte- und Prüfbestimmungen für Flüssigboden in drei Arten unterschieden. Dies sind 

die bodenmechanischen Eigenschaften, die auf der Grundlage der genauen, örtlichen 

Bodenerkundung projektspezi-fisch festgelegt werden. Dem folgen die physikalisch 

relevanten Eigenschaften, die von der beabsichtigten Nutzung als Gebrauchseigen-

schaften abhängen und ebenfalls im Rahmen der Planung festgelegt werden. Und 

schließlich wird in die Gruppe der technologisch relevanten Eigenschaften unterschie-

den, die bei korrekter Festlegung seitens des Fachplaners für Flüssigbodenanwen-

dungen die optimalen Abläufe auf der Baustelle und damit auch die Bauzeitminimie-

rung unterstützen. Diese Vorgehensweise wird deshalb in der RAL Gütesicherung 

genau beschrieben und fixiert. 

Ansonsten ist Flüssigboden im Sinne der Güte- und Prüfbestimmungen das Ergebnis 

eines von Leipziger Forschern entwickelten Verfahrens und wird wie folgt von der RAL 

charakterisiert:

•  alle Bestandteile sind umweltökologisch unbedenklich,

•  seine Lösbarkeit entspricht im Regelfall denen der Bodenklassen 3-5 nach 

 DIN 18300,

•  ist aus allen Arten von gesetzlich zulässig verwertbaren Böden und mineralischen  

 Stoffen, z. B. aus natürlichen und aufbereiteten Gesteinskörnungen (wie Kies-  

Regine Thiedemann – Vor-
standsvorsitzende der RAL 
Gütegemeinschaft Flüssig-
boden e. V. – bei der Verlei-
hung des RAL Gütezeichens 
507 Flüssigboden.



 Sand-Gemisch) sowie aus güteüberwachten Recyclingmaterialien ohne treibende,  

 latent- oder resthydraulische und den Wasser-Bindemittelwert verändernde 

 Eigenschaften herstellbar,

•  ist zeitweise fließfähig und in verschiedene Konsistenzen (fließfähig bis plastisch)  

 mit gleich bleibenden bautechnisch relevanten und chemisch stabilen 

 Endeigenschaften herstellbar,

•  ist selbst verdichtend und durch Kohäsion und Reibung (friktional) 

 rückverfestigend ohne die Bildung fremder, physikalischer starrer 

 Bindemittelstrukturen,

•  weist hohe Volumenkonstanz im Ausgangs- und Endzustand unter gleich 

 bleibenden, äußeren Bedingungen auf,

•  seine Eigenschaften können in Bezug auf seinen Einsatz anwendungsspezifisch  

 gezielt verändert werden.

Besonderes der letztgenannten Punkt ist ein Spezialeffekt für sich: So wird z. B. die  

Lebensdauer der Straße und des Weges in einem hohen Maße zunehmen, wenn die 

Eigenschaften des einzubauenden Flüssigbodens gezielt auf die Eigenschaften des 

umgebenden, ungestörten Bodens und die Anforderungen infolge der späteren Nut-

zung angepasst und die Einhaltung dieser Vorgaben transparent und objektiv mit Hilfe 

der neuen Güte- und Prüfbestimmungen geprüft werden können. Damit wird Bauher-

ren und Planern ein völlig neues Instrument in die Hand gegeben. Durch die Ausar-

beitung der notwendigen Anforderungen an die Gütesicherung der Flüssigbodenan-

wendung bereits in der Planungsphase, können die Verfahrensvorteile weitgehend 

risikofrei gesichert und gezielt genutzt werden.

Die neuen Güte- und Prüfbestimmungen zum RAL-Gütezeichen 507 beinhalten noch 

weitere interessante Anforderungen. So u. a. die Mindestanforderungen an einen Gü-

tesicherung bis hin zum Umfang der erforderlichen Qualifikation aller Beteiligten. Hier 

wird konsequent die Beurteilungsgruppen nach dem Hersteller und dem Anwender 

unterschieden. Dies beinhaltet, dass ein geprüfter Gütersicherungsbeauftragter den 

Prozess der Flüssigbodenherstellung beiwohnen muss und dass dabei nur strikt fest-

gelegte Betriebseinrichtungen und Geräte zum Einsatz gelangen dürfen. Auch Nach-

unternehmer haben sich streng an diese Richtlinien zu halten. Einen breiten Raum 

nimmt bei den Bestimmungen nach RAL die Überwachung der Flüssigbodenherstel-

Anwendung findet Flüssig-
boden z. B. beim Bodenplat-
tenbau, der Bauwerkshinter-
füllung sowie bei Abdichten 
und Absichern von Baugru-
ben. 
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lung und seines Einsatzes incl. der Dokumentation und späteren Auswertung ein. Ziel 

dabei ist es, am Ende des jeweiligen Projektes einen in sich geschlossenen Regel-

kreislauf zu schaffen, der es ermöglicht, die gesammelten Erfahrungen zu akkumu-

lieren und so schrittweise das Verfahren durch alle Beteiligte, vom Auftraggeber über 

Planer bis hin zur Baufirma, immer besser und sicherer zu beherrschen.

Die RAL Gütegemeinschaft Flüssigboden e.V. bietet seit Jahren den interessierten 

Firmen und Planern ganz spezifische Schulungsveranstaltungen an, um ihnen die kor-

rekte Anwendbarkeit der Flüssigbodentechnologie nahe bringen. Auch diese Schulun-

gen werden in den Güte- und Prüfbestimmungen schrittweise geregelt. Auf bestimm-

ten Gebieten der Aus- und Weiterbildung wird die Leipziger RAL Gütegemeinschaft 

Flüssigboden e. V. schon direkt aktiv, wie beispielsweise bei der Schulung zum geprüf-

ten Gütesicherungsbeauftragten Flüssigboden, einer Ausbildung, die allen Beteiligten 

zur Verfügung steht, die mit der Flüssigbodentechnologie in Berührung kommen und 

dabei die Qualität ihrer Arbeit hoch halten und selbst prüfen können wollen.

Auf der Grundlage der Beherrschung und Einhaltung der Güte- und Prüfbestimmun-

gen erfolgt die Verleihung und Führung des Gütezeichens Flüssigboden. Weitere Infos 

zu diesem Thema findet man auf der Homepage der RAL Gütegemeinschaft Flüssig-

boden e. V.: www.ral-gg-fluessigboden.de. Andreas Bechert

Die RAL Gütegemeinschaft 
Flüssigboden e. V. bietet 
verschiedene spezifische 
Schulungen an. Hier ler-
nen Anwender, Planer und 
Gütebeauftragte die richtigen 
Umgang mit Flüssigboden.
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